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Der Fragebogen zum Datenschutz in Deutschland wird wie folgt beantwortet: 

Zu 1. 
 
Anders als beispielsweise in Belgien ist die Überwachung der Einhaltung des Datenschutzes 
nicht einem unabhängigen parlamentarischen Gremium anvertraut. Diese Funktion nimmt der 
Bundesbeauftragte für den Datenschutz (BfDI) gemäß den Vorschriften der §§ 22 ff. Bundesda-
tenschutzgesetz (BDSG)wahr. § 12 Abs. 2 Informationsfreiheitsgesetz (IFG) hat dem  BfDI zu-
gleich die Aufgabe des Bundesbeauftragten für Informationsfreiheit übertragen. 
 
Der BfDI ist in Ausübung seines Amtes unabhängig und nur dem Gesetz unterworfen (§ 22 Abs. 4 
Satz 2 BDSG). Niemand kann ihm in Bezug auf seine Amtsführung Anweisungen erteilen. Er un-
tersteht der Rechtsaufsicht der Bundesregierung, die aber durch seinen unabhängigen Status und 
im Hinblick auf seine spezifische Wirkungsweise begrenzt ist. Anwendungsfelder der Rechtsauf-
sicht sind die Bereiche, in denen der BfDI Entscheidungen trifft oder Maßnahmen trifft, die un-
mittelbare Rechtswirkungen zeitigen. 
 
Die Tätigkeit des BfDI umfasst die Kontrolle der Einhaltung des Datenschutzes bei öffentlichen 
Stellen. Der Europäische Gerichtshof (EuGH) hat mit Urteil vom 9. März 2010 festgestellt, dass 
die Bundesrepublik Deutschland gegen ihre Verpflichtungen aus Art. 28 Abs. 1 Unterabs. 2 der 
Richtlinie 95/46/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 24. Oktober 1995 zum 
Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten und zum freien Da-
tenverkehr verstoßen hat, indem sie die für die Überwachung der Verarbeitung personenbezoge-
ner Daten durch nichtöffentliche Stellen und öffentlich-rechtliche Wettbewerbsunternehmen 
zuständigen Kontrollstellen in den Bundesländern staatlicher Aufsicht unterstellt. Laut EuGH ist 
damit das Erfordernis falsch umgesetzt, dass diese Stellen ihre Aufgaben „in völliger Unabhän-
gigkeit“ wahrnehmen.  
 
 
Zu 2. 
 
2.1. 
 
Die vollständige Bezeichnung des BfDI lautet: Bundesbeauftragter für den Datenschutz und die 
Informationsfreiheit. Die Internetadresse lautet: 
http://www.bfdi.bund.de/cln_134/Vorschaltseite_DE_node.html 
 
2.2. 
 
Der BfDI soll einen Beitrag zur Sicherung und Weiterentwicklung des Datenschutzes und der 
Informationsfreiheit auf nationaler und auf europäischer bzw. internationaler Ebene leisten. Sei-
ne Aufgaben und seine rechtliche Stellung ergeben sich aus den §§ 23 bis 26 BDSG und § 12 IFG. 
Im Einzelnen verfügt der BfDI über folgende Aufgaben: 

- Kontrolle der Einhaltung des BDSG und sonstiger datenschutzrechtlicher Vorschriften 
bei den öffentlichen Stellen des Bundes, 

- Beratung und Kontrolle bestimmter nicht öffentlicher Stellen wie Telekommunikations- 
und Postdienstunternehmen sowie private Unternehmen, die unter das Sicherheitsüber-
prüfungsgesetz fallen, 
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- Erstattung von Gutachten und Berichten auf Anfrage der Bundesregierung oder des 
Deutschen Bundestages, 

- Unterrichtung des Deutschen Bundestages und der Öffentlichkeit über wesentliche da-
tenschutzrelevante Entwicklungen im privatwirtschaftlichen Bereich, 

- Beratung zu datenschutzrechtlichen Fragestellungen, 

- „Datenschutz-Ombudsmann“ für jedermann, der sein Persönlichkeitsrecht bzw. sein 
Recht auf Informationszugang nicht hinreichend beachtet sieht, 

- Mitwirkung in nationalen, europäischen und internationalen Gremien, Konferenzen und 
Arbeitskreisen, 

- Führung eines öffentlichen Registers der automatisiert geführten Dateien, in denen per-
sonenbezogene Daten gespeichert werden, 

- Mitglied im Statistischen Beirat. 
 
2.3. 
 
Der BfDI steht zum Bund in einem öffentlich-rechtlichen Amtsverhältnis und erhält Amtsbezüge 
in Höhe der einem Bundesbeamten der Besoldungsgruppe B 9 (Ministerialdirektor) zustehenden 
Besoldung. Der BfDI ist beim Bundesministerium des Innern eingerichtet, von dem er finanziert 
wird. Dem BfDI ist die für die Erfüllung seiner Aufgaben notwendige Personal- und Sachausstat-
tung zur Verfügung zu stellen; sie ist im Einzelplan des Bundesministers des Innern in einem 
eigenen Kapitel auszuweisen. Der Bundesbeauftragte darf neben seinem Amt kein anderes besol-
detes Amt, kein Gewerbe und keinen Beruf ausüben und weder der Leitung oder dem Aufsichts-
rat oder Verwaltungsrat eines auf Erwerb gerichteten Unternehmens noch einer Regierung oder 
einer gesetzgebenden Körperschaft des Bundes oder eines Landes angehören. 
 
2.4. 
 
Der BfDI wird vom Deutschen Bundestag gemäß den Vorschriften des § 22 BDSG auf Vorschlag 
der Bundesregierung mit mehr als der Hälfte der gesetzlichen Zahl seiner Mitglieder für eine 
Amtszeit von fünf Jahren gewählt. Dabei ist eine einmalige Wiederwahl möglich. Der Gewählte 
ist vom Bundespräsidenten zu ernennen. 
 
2.5. 
 
Der BfDI hat dem Deutschen Bundestag alle zwei Jahre einen Tätigkeitsbericht vorzulegen (§ 26 
Abs. 1 Satz 1 BDSG). Er unterrichtet den Deutschen Bundestag und die Öffentlichkeit über we-
sentliche Entwicklungen des Datenschutzes (§ 26 Abs. 1 Satz 2 BDSG). Auf Anforderung des 
Deutschen Bundestages oder der Bundesregierung hat der BfDI Gutachten zu erstellen und Be-
richte zu erstatten (§ 26 Abs. 2 Satz 1 BDSG). Auch außerhalb der Zweijahresfrist hat der BfDI 
das Recht, sich jederzeit an den Deutschen Bundestag zu wenden (§ 26 Abs. 2 Satz 3 BDSG). 
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Zu 3. 

 

Die Art und Weise der parlamentarischen Behandlung des Tätigkeitsberichts des BfDI liegt beim 
Deutschen Bundestag. Die Bundesregierung gibt dazu regelmäßig eine Stellungnahme ab. Die 
Berichte werden in der Regel in den zuständigen Ausschüssen beraten in denen der BfDI seine 
Positionen erläutert und die Beratungen unterstützt. Das Ergebnis der Beratungen findet in Par-
lamentsbeschlüssen seinen Niederschlag. 
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